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Ergänzung zur Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2023/2024 über die 
Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104 b des 
Grundgesetzes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (VV-Städtebali
förderung 2023/2024) 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

anbei sende ich Ihnen Uf"1ter Bezugnahme auf Artikel 89 b der Verfassung für Rheinland

Pfalz in Verbindung mit Abschnitt III Nr. 3 der Vereinbarung zwischen Landtag und 

Landesregierung über die Unterrichtung des Landtags durch die Landesregierung eine 
Information über die geplante Ergänzung zur Verwaltungsvereinbarung Städtebau

förderung 2023/2024 zu mit der Bitte um Überweisung an den Haushalts- und Finanz
ausschuss. 

Mit dem Abschluss ·der beigefügten Ergänzung zur Verwaltungsvereinbarung Städte-

. bauförderung 2023/2024 soll die Bereitstellung von entsprechenden Bundesfinanzhilfen 

für das Jahr 2024 sichergestellt sowie ein verbindlicher Abbaupfad der bestehenden 

Ausgabereste fe�tgelegt werden. 

Die Verwaltungsvereinbarung 2023/2024 hält an der seit dem Jahr 2020 weiter

entwickelten und neustrukturierten Programmstruktur der drei Bund-Länder

Programmen fest: 

1/4 

18/5783

An die
Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Unterrichtung nach Art.89 b LV i.V.m.
der hierzu geschlossenen Vereinbarung
Behandlung gem. § 65 GOLT -





























Anlage zu Art. 1 der Ergänzung zur Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2023/2024


